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Beschlussvorschlag
Beschluss-Nr. AD/BV/BA-21/094

Gemeindenachbarliche Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 25 der 
Stadt Marlow „Kloster Wulfshäger Landweg Ost“, OT Gresenhorst im 
beschleunigtem Verfahren nach § 13 b BauGB

Die Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow beschließt:
 
Den Entwurfsunterlagen des Bebauungsplanes Nr. 25 der Stadt Marlow wird 
zugestimmt. Anregungen und Bedenken werden nicht genannt. 
 
Zur Beurteilung liegen Planzeichnung und Begründung vor.

Sachverhalt
Sachverhalt/Begründung:

Die Stadt Marlow plant mit dem B-Plan Nr. 25 die Entwicklung von insgesamt 
sieben straßenbegleitenden Baugrundstücken für eine Einzelhausbebauung. 
Zielgruppe sind junge Familien, die bereits in der Nähe ihre Arbeitsplätze 
haben. 
Die Fläche befindet sich im Außenbereich und ist im Flächennutzungsplan 
(FNP) nicht als Wohnbaufläche überplant. Der FNP wird im Rahmen einer 
Berichtung angepasst.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:  X
Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: €
Produkt / Sachkonto:  
Verfügbare Mittel des Kontos: €  

Anlage/n
1 B-Plan (öffentlich)





SATZUNG DER STADT MARLOW
über den einfachen Bebauungsplan Nr- 25 "Kloster - Wulfshäger Landweg Ost" im OT Gresenhorst
im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB

Satzung der Stadt Marlow über den einfachen Bebauungsplan Nr. 26
„Kloster - Wulfshäger Landweg Ost" im OT Gresenhorst mit örtlichen

Bauvorschrlften über die Gestaltung
Im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB

Teil A - Planzeichnung, M 1 : 1000
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l. Festsetzungen

/lrt der baulichen Nutzuqg g 9 Abi, Ur. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebtet S 4 BarflVO

y^ Beschränkung der Zahl der Wohnungen j 9Aha. 1 Hr SBauCB

Matt der baulichen Nutzung j 9Abs. 1 Kr l BauGB

GRZ Grunddächenzahl iH*te.2?]BaWO

Il Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß ilt»l«;«r.3B»WO

FHmn Flrethöhe als HöchstmaB jliAla.itt.lBaWO

THmn Traufhöhe als Höchstmaß jH»te.2Nr.<B»IUO

SD. WD SaUddadi, auch vereetzt. Walmdach,

KWD KNppelwalmdach

ON Dachneigung

Bauweise. Bauarenzen S9AtB,1?.ZBau6B

o offene Bauwelse )22Ats.lB»mo

/t\ nur Elnzelhäuser zulässig ji2Us.21«NVO

Baugrenze j23tti.l8dlVO

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchem und sonstigen
Bepflanzungen
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Erhalten von Bäumen

Sonstige Planzeichen:

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
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II. Darstellung ohne Normcharakter
----——— - Flurstücksgrenze

Z.B 265 Nummer des FlurstQckes

Geländehöhenpunkt. Höhenbezug DHHN 2016

Böschung

vorhandene Gebäude und bau!. Anlagen

Einfriedung

Baum Bestand

in Aussicht genommene GrundstQcksgrenzen

Maßlhle mit MaBzahl In Meter, Z.B. 5,00 m

ausgebaute Straßen der öffentlichen Verketlrsflachen

4.01.0 Diicher
Die zulässigen Dachformen und Dachnelgungen »Ind tn der Planzelchnung festgesetzt und gelten nur für die
HauptdtchT.
Dachaufbauten auf elrrr Oachfläche »Ind nur in einer Art und Ausfuhmng zulässig. Dachgauben »Ind mind. 0.50 m
unter dar Hauptfirsthöhe des Daches zu beenden. Dto Gesamtbreite der Dachauftauten (Gauban und
Zwrchgtebel) wird auf maximal 2/3 der Jeweiligen Hausbreite (Außenwandlänge) begrenzt. 5.0

Fassadan
Zur Gestaltung der Fassaden von Hauptgebäuden sind folgende Materialien zulässig:

Slchtmauer^verk
wrputeta bzw. geschlämmte Oberflächen
Außorwandvarkleldungen aus Holzschalungen bzw. Fassadenplatten
für Wlntergirten sind auch LeichtkonstmkUonen aus Glas/Holz bzw. Glas/Metall zulässig
andere Materialien sind bis zu 50 % der Jeweiligen Wandfläche ausschließlich der Fenster- und Türöftnungen
zulässig.

nicht zulässig sind:
hochslänzende ßaustoffe mit einem Glanzgrad > 70 GE- Meßkopf 60a (Z.B. Edelstahl, emalllierta
Fassadonelemante, Fliesen o.a.)

N»b»n»n)ag»n
Gas- odT Ölbohilfr »uSertialb von Gebäuden »Ind unterirdisch anzuordnen odT bi •inT geschlossenen
Umkleldung unterzubringen.
MQIIbehältar sind im »traßenselügen Bareich mit Vcfktoidungen oder durch Einfriedungan aus lebenden Hecken.
Pergolen oder Holzzäunen zu umschließen.

Zufahrtan, Stellplätra, Zugangs
Befesfigte Flächen auf den privaten Grundstücken sind als kiaintetllge Pflastarbeläge (Z.B. Beton-, Ziegel- oder
Nahirstetne) oder als wassergebundane Decke auszubilden.

Elnfrledungan
Die maximal zulässige Höhe von Elnfriedungen und Bepflanzungen an cfer ttraSsnseltigen GrundstOcksgrenze
beträgt 0,80 m.

Steht, und Wlndschutzwtnde
Die Vewendung von Slchtschutzwäncisn und Slchtschutzelementen ais GrundstUcksainfriedung ist nicht zulässig.

Ordnungswldrlgkelt
Wer vorsätzlich oder fahrtässlg gegen dla gestatterfschen Festseteungen verstößt, handelt rechtswfdrig Im Sinne
des § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V und kann mit einem Bußgeld geahndat werden.

Teil B - Text
l. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSET2UNGEH

lulichen Nutzung 6 9 AArt der baulich«
B.ugeBlet gemSIS j 1 Abs. i BauNVO
WA - «Hgcmeln» Wohngtbtet gemäß S 4 BauNVO
Zulässig sind

Wohngebäude
Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewtrtschaften sov/ie nicht störende
Handwerksbetriab»
Anlagen für kirchliche, kutturelle, soziale. gesundheHliche und sportliche Zwecke

Ausschluas von Ausnahmen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO
Nicht zulässig »Ind

Betriebe des Beherbergungsgewerbes
sonstige nicht störende GmerbtbeUebe
Anlagen für Vewaltungen
GartenbaubeWebe
Tankstellen

Beschränkung der Z.h] der Wohnungen gemäß 6 1 Abs. 1 Nr. t BauGB
Die hächstzulässlge Zahl der Wohnungen In Wohngebfiuden Ist auf zwei Wohnungen beschränkt.

MaS der baulichen und S • Abs. 1 Nr. 1 Bai
Anlagen ( 16 Abs. 2 Pkt. 1 BaiGrundfläche baulicher Antagan (16 Abs. 2 Pkt. 1 BauNVO

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflichenzahl besümmt.

Höhe baulicher Anlagen / Höhenbezug $ 18 Abs. 1 BauHVO
Die Flrethöhe wird als Höhe der oberen Oachbegrenzungskants, also

bei Satteldächem die äußere Schnlttgerads der beiden Oachnächen.
bet versetzten Satteldächem dis oberste Dachbegrenzungskanta,
bei Walm- und KrOppetwalmdächem als die äußere Schnlttgerade der Dachschenkel

über den In den Bereichen festgesetzten unteren BezugspunM (faflnisrt.

Die Trauftiähe Ist die Höhe der äußeren Schnlttkante der Außenwand mit der Dachhaut.
Die festgesetzte TraufhShe bezieht sich auf die Hauptdachflächen.

Als unterer Bezuascuokt der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen g llt das mittlere Höhennlveau der
Erschlteßungsstra&e .Kloster Wulfshäger Weg* Im Bereich des Jeweiligen Baugmndstücks.

Oberbauban flrundstüclü
OamiO ( 23 Abi. 5 BauNVO
Ist die Errichtung von Gebäuden als Nebenanlage Im Slnna des § 14 Abs-1 BauNVO sowie von Garagen auf den
nicht Oberbaubann Grundstücksflächen zischen der »traRensgffigan Baugrenze und deren Flucht und der
StalHngrenz« d«r SlnBe .Kloster WuKshäger Weg- nicht zuHulg.

kbs. 6 BauäB
Die notwendigen Stellpiätee sind auf dem Baugrundstück herzustellen.

Die Einfahrten zu den Stsllpläteen (Grundstückszufahrten) sind in einer Breite von 4,00 m anzulegen.

Nlederschlaaswassembtsltuna nach $ 8 (11 Nr. 14 BauOB
Das auf den Grundstücken anfallende unbetastot» Niederschlagswasser Ist zu sammeln und In die vorhandene
RegenwasserkanaHsatton in der Straße .Bleiche- abzuleiten.

II. NATURSCHUTZRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und LantfschaH
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Aba. 6 BauGB; § 1a Abs. 3 BauGB

1.1 Der zur Erhaltung festgesetzte, gem. des g 18 NatSchAG Macklenburg-Vorpommem geschOtzta Baum innerhalb
des Plangebietes sowie die alle geschützten Bäume außerhalb des Plangebietes entlang der Plangebletsgrenze
»Ind vor Beeinträchügungen während der Bauphase zu »chützen. Zur langfristigen Erhaltung der Bäume ist zu
gewährleisten, dass die Traufbareiche der Baumkronen einschließlich des 1.5 m Slchertieltsabstandss von
jeglicher Bebauung und Versiegetung freizuhalten sind.

1.2 Ortsrandbegrünung
An dar nördlichen und östlichen Plangebletsgrenze Ist auf den Grundstücken eine 3 m breite Hecke mit heimischen
Gehölzen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

U Die nicht Qberbauten Flächen der Grundstücks sind zu begrilnsn und gärtnerisch zu gestalten.

Textliche Hinweise
Einfacher Bebauunasplan awnflß S 30 Abs. 3 BauGB
Bei dem Bebauungspkin Nr, 25 .Kloster WutfsMger Weg* im OT Gresertiocst handelt ach nach Maßgabe § 30 Abs. 3 BauGB um einen
einfachen Bebauungsplan, Die Zuidssigkeit von Vortiaben un Geltungsbereich des Bebauungspfanes richtet sich im Obrigen nach § 34
BauGB. Für genehmigungsbedüritige bauliche Anlagen gemäß LBauO M-V ist ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen,

Anbauverbot oemäß S 31 Slraßan- und WeaeoBsetz M-V (ShWG-MVl
Ajßertulb der nach §5 Abs. 2 (estgeseteten Ortsdurchfahrtsn dQrfen bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung an der
Larwtesstraße L 182 in einer Entfernung bis zu 20 m gemesssn vom Äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahneugwikehr
bestimmten Fahfbahn, nicht errichtet werden. Ober Ausnahmen von dem Aibauverbot entscheidet dre Bauflufeichtsbehörde im
Einvernehmen mit dem Träger dar StraBenbauast.

AHiasten / Abfall / Bodenschutz
MO-TEILUNGSPFLICHT NACH DEM LANDES-BODENSCHUTZGESETZ
Der Giundstüdcseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt Ober das GrundstOck sowie die weiteren in $4Abs. 3 und 6 des
Bundas-Bodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet, konkiete Anhaltspunkte dafür, dass «ine scTiädlictie
Bodenverftndemng oder Alttost wrtiegt. unverzügNch dem Landret des Landkreises Voipommem^dgen ate
Bodenschutzfaehönte mitzuteilan Dtese Pflicht gBt bei Baumaflnahmen. Baugiunduntereuchungen oder flhnlichsn Einwirkungen auf
Boden und den Untefgnind zusatzfidi auch für die Bauherren und die von ihnen mit der DurctifQhnmg dieser Tätigkerten Beauflregten.
Schadensgutachter, Sachvaretflndige und UntwsuchungssteBen.

Unbefastete Bauabfaite (Bauschutt, BausleHenabfäle, auch aus AtAiuch) sind zur Venwertung einer zugelassenen Auftwreitungsanlage
zuzuführen. Die Vefwertung soll bereits auf der Baustelle durch Getrenntholtung von mioeraBschen. metallischen, hölzsmen und sonstigen
BauabfflUen nach Maßgabe des Entsorgers vofbereitet werten. Nicht venvertbare bzw. schadstoffvemnretnigte Materialien sind zu
separieren und ordnungsgemäß i-d.R. durch einan Fachbetrieb entsorgen zu lassen.

Allgemein® Pfltehfen des BauheoBn zur Einhaltung der öffenUich-rechttichBn VorechriRan
Gemäß, 5 52 LBauO ist der Bauhen für die Einhafiung der OHentlich-iBchüjchen Vofschrfflen veranlwortlich. Insbesondere wird auf die
eltffemeinen Pflichten als Bauherr hmflewtesen, Gefähfdungen für auf der Baustolte arbeitende Personen so weit wie mfignch
auszuscNießen Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn Etkundungw über eine mügticfte Kampfmitleftielostung des Baufektes
einzuhoten.

KonkretB und aktueBe Angaben ober die Kampfmitteltielastung (Kampfmjttelbelastungsauskunn) der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie
gebührenpflfeNig beim Mumüonsbefgungsifiörtst des LPBK M-V. Ein entsprechendes Auskunteersuchen emplehten wir rechbeiUg TOT
BauBusfQhrung

i.HJiw
wahrend dar EiErdartwlen Funde oder auffOHIge Bodenverfärbungen entdeckt weiden, ist gemäß S 11 DSchG M-V die zustflndige

untere Denkmalschutzfaahorte zu benachrichSgen und der Fund und die Fundstelte bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten
des Landesamtes für KuRur und Denkmalpflege in unwrandeftem Zustand zu ertialton. Verantwortlich smd hierfQr der Entdecker, der Leiter
der Arbeiten, der GnindefgontOmer sowie zufällige Zeugen, die den Wen des Fundes erkennen. Die Vefpflicfttung eriischt 5 Werktage nach
Zugang der Anzeige

Priiambel:
Aufgrund

des § 10 des Baugesetzbucbes (BauGB) in der Fassung der BekBnntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. l S 3634), zu-tetrt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGB1 t S. 1728) sowie
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke ßaunutzungs Verordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. l S. 3786)
der Verortnung über die Ausartreilung der BauleHpläne und die DarsteBung des Planinhalts (Planzeichenvwofdnung - PlanzV)
vom 18. Dezember 1990 (BGB1. 1991 l S. 58). die zuletzt durch Artikel 3 das Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. l S. 1057)
geändert worden »st
des § 86 der Landssbauordnung Mecktenburg-Vofpommem (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2015; zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19, November 2018 (GVOB). M.V S. 682)
der Kommunatwrfassung für das Land Mecktenbufg-Voipommam (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli
2011 (GVOBt. M-V 2011, S 777),). zuletrt geändert durch das Gesetz vom 23. Juli 2019 (GVOBt. M-V S. A67}.

wird nach Beschtussfassung durch die Stadtvertiatung vom.............. folgende Sateung der Stadt Mariow über den einfachen
Bebauungsplan Nr. 25 JVostw - WutfshSger LsrMweg Ost'im 07 Grewnhorst mit wiiclwn Bsworsctirinen aber die Geslaltung för das
Gebiet Gemajkung Gresenhoret. Flur4, Teilfiache aus Fluretück Nr. 256 bestehend aus Teil A - Plaiueiäinung, Tal B - Text sowie den
örtlichen Bauvorechrtften eriassen.

Verfahrensvermerhe:
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Aufgestellt aufgrund des Aufetellwigsbßschlusses der Stadtvertretung vom .22.05.2018...

Mariow. den Der BQrgemieister

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB betoBigt worden.

Martow,den Da-Bürgenneistäf

Dia Stadtvertretung hat am ...17.02.2021,.. den Entwurf des Bebauungsptanes mit Begründung gebilligt und gemä& § 3Abs.
2 BauGB zur Öffentlichen Auslegung beshmmL

Marknw.den Der Bdrgemieister

Die von der Planung berührten Träger Offenincher Belange, dsren Aufggbenbereich dufdi die Planung berOhrt werden, sind
mit Schreiben vom .............. Ober die öffenüicha Auslegung informiert und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgetordart worden.

Mariow. den Der Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzdcbnung, Teil B - Text und den örtlichen Bouvorschritten
sowie die Begrilndung. haben in der Zett vom............... bis ami ............... wahrend der Dienslstunden in der
Stadtverwatoing Martow. Haus 1, Zmmer 8. Am Markl 1,18337 Mariow nach § 3 Abs. 2 BouGB öffentBch ausgetegen
Die Offenffiche Auslegung ist mit den Hinweisen.

dass dte Planunteriagen for die Zeit der Auslegung auch auf der Homepage der Stadt Mariow einsehbar sind
dass von eher Umwahprüfung abgesehen wunte.
dass Stellungnahmen während der Austegungsfnst van jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vofgebnadit werten
können und
dass nkht fristgerecht abgegebene SteHungnahmen bei der Beschtussfassung Ober die Satzung unbemcksjchUgt
bleiben können

am.......... -,.., im Mariow-KufierortsabltchbekanntEiemacht worden.

ZusdtzBcti erfolgte die Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Maricw unter der tntemetadresso http^/www stadt-
martow.de,

Martow, den Der BQrgefmeister

Der katastemiaßige Bestand im Gettungsbereich des B-Plans am ............. wmj als richtig dafgesteBt besdieinigt. Hinsjdiüich
der tagerichtigen Darstelhing der Grerepunkte gjft dar Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfofgte, (ta die
rechtsveründtjche Uegenschaftskorte (ALK) im MaBstab 1:1000 (aus dem ureprilngfehem Maßstab 1: ............. abgeteitet)
vorii&gt. Regressansprtlche können nicht abgeleitet werden

Stralsund.den....................... Landkrsis Vorpommem-Rügen
FD Kataster imd Vemiessung

Die Stadtvertrelung hat die fristgemaß abgegebenen Sleliungnatimen der OffenUtehkeit sowie die Stellungnahmen der
Behwdw und sonsBgsr Träger öffentlicher Belange am ...,„.-.-.. geprOR Das Ergebnis tat mitgeteilt wonten

Martow. den Der Bdrgemieister

Der Bebauungsplan, bestehend aus Tefl A - Planzeichnung und dam Teä B - Text sowie den örtlichen Bauvorsdirtften wurden
......... von der Stadtvertretung als Satzung besditossen- Die Begrtlndung zum Bebauungsplan wurde mit Beschtuss

der StadhBtfretung vom ...............gebBligt

Mariow, den Der BQrgarmeister

Di» Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzefchnung, Teil B - Text und den Offlictien Bauvoischriften
wwden hiefmit aussefertigt.

Martow. den Der BQrgafmeister

Det Beschluss Ober die Bebauungsptensatzung sowie dia Stdfe, bei der der Plan auf Dauer wahrend der Dienstetunden von
jedennann eingesehen weiden kann und Ober deren Intiatt Auskunft zu efhatten ist, sind am ...„„.,.,.......... ortsQblich

bekannt gemacht worden.

Zusätzfich erfolgte die Bekanntmachung auf der Homepage ((er Stadt Martow unter der (ntemetaAesse ht1p7/www sladt
martow.de.

In der Sehanntmachung ist auf die GeKendmachung dw Vertetzung von Verfafrens- und Foimvorschifflsn und von Marsgetn
der Atwagung sowie auf die Rschtsfdgen (S 215 Abs 1 BauGB) und weiter auf Ffllligkeit und Eriöschen von
Entschadigungsansprflctien (§ 44 Abs. 3Satz 1 und 2 sowie Aus 4 BauGB) hingewiesen wortea

Die Satzung Ober den Bebauungspian ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Der in Kraft getrelero Bebauungspian mH der Begründung wurde in das Internet auf der Homepage <ter Stadt Martow
eingesleffi,

Martcw.den Der Bürgermeister

Stadt Marlow
Landkreis Vorpommern-Rügen

Satzung über den einfachen Bebauungsplan Nr. 25
„Kloster - WulTshäger Landweg Ost" Im OT Gresenhorst

mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung
Im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB

Stand 17.02.2021

WB-520 ,860 (0.45m")
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